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Der Eidgenössische Jodlerverband hat nach einem von der Fach-
kommission Jodelgesang vorgegebenen Rahmenprogramm Richt-
linien für die Aus- und Weiterbildung von Kursleitern erstellt. Wer 
sich zum Kursleiter ausbilden lassen möchte, muss folgende Vor-
aussetzungen erfüllen: 

 
• Dirigenten-Ausbildung                   oder 

• Musikalisches Grundwissen 
- Notenlesen 
- Eine Melodie auf einem Instrument einstimmig 
  vorspielen können. 
- Gutes Gehör 
- Quintenzirkel kennen 

• Singen / jodeln können 

• Sozialkompetenz 
- Teamfähigkeit 
- Kritikverträglichkeit 
- Einfühlungsvermögen 
- Verantwortungsbewusstsein 

• Bereitschaft für persönliche und spezifische Weiterbildung 

• Verpflichtung verbandsinterne Weiterbildung zu 
besuchen 

Wer sich zum Kursleiter ausbilden lassen möchte, sollte mit ge-
sundem Humor Freude am Singen vermitteln können. 

Näheres ist beim zuständigen Unterverbands-Kurschef zu erfah-
ren. 
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Der Einfachheit halber wurde im ganzen Reglement die männliche Schreibform 
verwendet. Wir bitten um Verständnis. 
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Vor Kursbeginn findet ein persönliches Gespräch zwischen dem 
Unterbands-Kurschef und den Kandidaten statt. 

 
 
 
Bei Kursbeginn wird eine Standortbestimmung gemacht. 

 
Folgende Kriterien werden behandelt: 

• Musikalisches Grundwissen in Theorie 

• Jodlerische Fähigkeiten 

• Grundwissen der Atem- und Sprechtechnik 

• Grundwissen über unsere Stimme 

• Sozialkompetenz 
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Ausbildung durch die Unterverbände 

 
 
 

Eintrittsgespräch UV 

 
 

Kursleiter-Ausbildung 
Standortbestimmung 

Schulung der 
Sachkompetenzen in 
Theorie und Praxis 

 
 

Zwischentest 

 
 

Assistenzzeit (Praxis) 
bei einem amtierenden 

Kursleiter 

 
 

Abschlusstest 
und Gespräch mit Kurschef 

 
 

Diplomabgabe 

 
 

Obligatorische Weiterbildung im UV 1-2 mal pro Jahr 
Die Spesenregelung ist Sache der Unterverbände. 

 

1. Aus-
bildungs-

Phase 

 

2. Aus-
bildungs-

Phase 

Anzahl 
Lektionen: 

68 
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Grundausbildung 
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Artikulation, Atem und Stimme (AAP) 
Atemergänzung 

• Haltung 

• Lockerung 

• Stimmpflege 

• Tongebung 

• Gehörschulung/Horchen 

• Jodeltechnik 

• Vokalisation 

• Jodelarten 

• Schaltlagen-Ausgleich 

       (Registerausgleich) 

 

 

40 

 

� 

 

� 

 

� 

 

 

 

Musiktheorie 
• Anstimmen mit der Stimmgabel 

• Gehörschulung / Horchen 

• Grundbegriffe der Harmonielehre 

• Dirigiersprache   Rhythmik 
                           Dynamik 
                           Tempo 

• Literaturempfehlung 
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Grundausbildung 
 
 

A
n
z
a
h
l 

L
e
k
ti
o
n
e
n
 

S
a
c
h
-

k
o
m

p
e
te

n
z
 

S
e
lb

s
t-

k
o
m

p
e
te

n
z
 

S
o
z
ia

l-
k
o
m

p
e
te

n
z
 

S
c
h
w

e
rp

u
n
k
t 

A
u
s
b
ild

u
n
g
s
ja

h
r 

 

Sozialkompetenz 
• Methodik und Didaktik 

• Menschliche Werte vermitteln 

• Kommunikation 

• Freude am Gesang vermitteln 
Gesunder Humor 

• Verantwortungsbewusstsein 

• Bezug zum Kulturgut 
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Empfehlung 

1. Ausbildungsphase auf ein Jahr verteilt: 

- 11 ganze Tage von 09.00 – 17.00 Uhr inkl. Mittagessen oder 

- 07 ganze Tage von 09.00 - 17.00 Uhr inkl. Mittagessen 
und 1 Wochenende pro Semester 
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Nach Beendigung der ersten Ausbildungsphase absolvieren die 
Kandidaten einen Zwischentest. 

Dieser wird unter folgenden Kriterien mündlich und schriftlich 
durchgeführt: 

 

Zwischentest 

 Artikulation, Atem und Stimme (AAP) Atemergänzung 

 Musiktheorie 

 Sozialkompetenz 

 

Nach Beendigung der zweiten Ausbildungsphase wird ein Ab-
schlusstest nach folgenden Kriterien durchgeführt: 

 

Abschlusstest 

 Beurteilung in der Praxis (Assistentenjahr) 

 Gespräch mit dem Kurschef 

 

Der Zwischen- und Abschlusstest wird durch die Kursleitung or-
ganisiert und überwacht. Sie stellt die Prüfungsunterlagen zu-
sammen, wertet sie aus und legt die Prüfungslimiten fest. 

 

Diplomabgabe 
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 In einem würdigen Rahmen 
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Das Resultat (Bestanden / Nicht bestanden) der jeweiligen Tests 
wird dem Kandidaten mit gleichzeitiger Zustellung der Prüfungs-
unterlagen schriftlich mitgeteilt. Fällt das Ergebnis negativ aus, ist 
im Schreiben eine klare Begründung abzugeben. 
 

Wer die Tests besteht, wird als Kursleiter in den Unterverbänden 
eingesetzt. 

 

Die Weiterbildung der Kursleiter, 1-2 Mal pro Jahr, ist obligatorisch 
und wird durch die Kurschefs in den Unterverbänden organisiert. 

 

Weiterbildung ist Pflicht! 

 

Die Qualifikationen mit Gespräch werden laufend an den jährli-
chen Kursen durch den Kurschef oder einen erfahrenen Kursleiter 
vorgenommen. Allfällig vereinbarte Massnahmen werden über-
wacht. 

 

Die Spesenregelung ist Sache der Unterverbände. 
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Das vorliegende Reglement wurde an der Fachkommissions-Sitzung 
vom 02. September 2002 in Wildegg genehmigt und zu Handen des 
Zentralvorstands verabschiedet. 
 
Der Zentralvorstand hat das vorliegende Reglement an seiner Sitzung 
vom 28. September 2002 in Grindelwald genehmigt. 
 
Es tritt per 01. Januar 2003 in Kraft! 
 
 
Ort, Datum 
 
 
Eidgenössischer Jodlerverband Fachkommission Jodelgesang 
Der Präsident: Der Präsident: 
 
 
 
Peter Portmann Matthias Wüthrich 
 
 
 
 
Grosses Dankeschön! 
 
Nachfolgenden Personen gilt ein grosses Dankeschön für ihren unermüdlichen 
und grossartigen Einsatz bei der Schaffung dieses Reglements. 

 
• Monika Krapf, NOSJV 

• Ruth Krebs, WSJV 

• Bea Salzmann, ZSJV 

• Verena Uhlmann, NWSJV 

• Marianne Weingart, BKJV 

 


